
ENTWURF     Verfahrensstand: § 3 (2) / § 4(2) BauGB

1. Änderung der Satzung über die Zulässigkeit von Außenbereichs-
vorhaben nach § 35 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) der Stadt Wit-
tingen in der Ortschaft Eutzen

Aufgrund des § 35 Abs. 6 BauGB und des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) - beide Gesetze in den zur Zeit gültigen Fassungen - hat der Rat
der Stadt in seiner Sitzung am  folgende 1. Änderung der Satzung beschlossen:

§ 1 - Geltungsbereich

Der Geltungsbereich dieser 1. Änderung der Satzung ist in dem anliegenden Plan im M. 1 :
5.000 durch eine schwarz gestrichelte Linie gekennzeichnet.  Der Plan ist  Bestandteil  der
Satzung.

§ 2 – Zulässigkeit von Vorhaben

Innerhalb des Geltungsbereiches der 1. Änderung der Satzung kann Wohnzwecken dienen-
den Vorhaben im Sinne des § 35 Absatz 6 des BauGB nicht entgegen gehalten werden, dass
sie einer Darstellung im Flächennutzungsplan über Flächen für die Landwirtschaft oder Wald
widersprechen oder die Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten las-
sen.

§ 3 - Inkrafttreten
Die 1. Änderung der Satzung tritt gemäß § 35 Abs. 6 in Verbindung mit § 10 Abs. 3 BauGB
am Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Gifhorn in Kraft.

Wittingen, den 

Siegel

Ritter
Bürgermeister

Öffentliche Auslegung
Der Entwurf der 1. Änderung der Satzung und der Begründung haben vom  bis
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am  ortsüblich bekanntgemacht.

Wittingen, den 

Ritter
Bürgermeister



Inkrafttreten
Die 1. Änderung der Satzung ist entsprechend § 10 Abs. 3 BauGB am  im Amtsblatt
für den Landkreis Gifhorn Nr. bekanntgemacht worden.
Die 1. Änderung der Satzung ist damit am  in Kraft getreten.

Wittingen, den 

Ritter
Bürgermeister

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Unbeachtlich werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2
BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nach § 215 Abs. 1 BauGB
nicht innerhalb von einem Jahr nach Bekanntmachung der 1. Änderung der Satzung schrift-
lich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalts gel-
tend gemacht werden.

Wittingen, den 

Ritter
Bürgermeister

Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche (§ 44 BauGB)
Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird darauf hingewiesen, dass der Entschädigungsberechtigte
Entschädigung verlangen kann, wenn die in §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass
er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 Nr. 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Wittingen, den

Ritter
Bürgermeister
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